
9. Zur beschichte cles Kannibalismus

Kür jene Menschen, bei denen das Menschheitsbewußtsein noch so gering entwickelt
war, daß die „andere Art" jenseits der eigenen Familie, der eigenen Horde anfängt, also

in den niedersten uns bekannten Kuliurformen, in der Epoche der Menschenjagden, gehörte
die Menschenfresserei zu den selbstberständlichen Erscheinungen. Es ist nun außerordentlich
interessant, wie diese Grundanschauung vom berechtigten Verzehren des erlegten Wildes sich

umbildete. Ich sprach im 7. Kapitel von den drei Haupttypen in der Entwickelungs¬
geschichte der Grausamkeit, von denen vorhergehend nun schon zwey abgehandelt worden sind.
Wir sahen, wie diese beiden Typen geschaffen wurden durch natürliche Triebe, die Trophäen¬
sammelwut auf der einen Seite, das Haß- und Rachegefühl auf der anderen. — Es war
festzustellen, wie diese beiden Züge in dem Momente, in welchem die aufsteigende Kultur
ihnen die natürliche Lebensberechtigung entzog, wie sie da sich umbilden und neue Kraft
schöpfen infolge Einschaltung religiöser Ideen.

Da ist es nun doppelt interessant, festzustellen, daß die dritte Type in der Ent¬
wickelungsgeschichte der Grausamkeit ganz genau dieselbe Entwickelung genommen hat. Sie
entsproßt auch der natürlichen und ursprünglichen Menschenjagd. Als das Nachbarvolk und
der fremde Mensch ebenfalls als „eigene Art" anerkannt werden, da verliert eigentlich die
Menschenfresserei ihr Lebensrecht. Aber wieder treten religiöse Instinkte auf, welche die
ersterbende Sitte aufs neue befruchten. Dies will ich im folgenden nachzuweisen versuchen.

Die ursprüngliche Menschenfresserei, verbunden mit selbstverständlicher Menschenjagd,
treffen wir z. B. besonders klar charakterisiert in dem Berichte, den der Graf Joachim Pfeil
von den Papuas des Bismarck-Archipel entworfen hat.

Auf Neupommern wird Menschenfleisch „Virua", auf Nenmecklenburg „Vau" genannt.
Von der Verzehrung ausgeschlossen sind Zugehörige des eigenen Stammes, nur der Feind,
also jeder Fremde ist appetitreizend. Ist ein Mensch erschlagen, und wenn es sich um Er¬
langung des geschätzten Bratens handelt, so gilt Mann und Greis, Weib, Knabe und Mädchen
gleichviel, dann wird sein Körper mittels scharfer, als Messer dienender Bambusstreifen in
Stücke zerlegt. Es gilt als große Kunstfertigkeit, die Gelenke sauber abzutrennen, ohne viel
daran herumzuschneiden, gerade wie dies beim Zerlegen von Gestügel bei uns gefordert
wird. Die Fleischteile werden dann in Bananenblätter gewickelt und zubereitet.

Weiber haben die Zubereitung vorzunehmen, dürfen aber nicht das Mahl teilen, ihnen
steht lediglich zu, die saftbetränkten Blätter zu belecken. Das Fleisch dürfen nur Männer


